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A. Gesetze und Verordnungen der Ev.-

ref. Kirche 
 
 
B. Gesetze und Verordnungen anderer 
 kirchlicher Körperschaften 
 
 
1.           Erstes Kirchengesetz 

vom 7. November 2002 
zur Änderung des Kirchengesetzes  

über den Datenschutz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 

(DSG-EKD)  
vom 12. November 1993  

 
 Die Synode der Evangelischen Kirche in
 Deutschland hat aufgrund des Artikels 10 a 

  
Abs. 1 der Grundordnung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland in Verbindung mit Artikel 
3 des Kirchengesetzes zur Änderung der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland vom 9. November 2000             
(ABl. EKD S. 458) das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 
 
 

 
Artikel 1 

Änderung des Kirchengesetzes  
über den Datenschutz der  

Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

 Das Kirchengesetz über den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 
12. November 1993 (ABl. EKD S. 505) wird 
wie folgt geändert: 
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1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

»können« durch das Wort »sollen«  
ersetzt. 

 
 b) In Absatz 3 Nr. 2 werden nach der 

Zahl 25 die Wörter »sowie die Rege-
lungen über die Verarbeitung und 
Nutzung von personenbezogenen 
Daten in Akten« gestrichen. 

 
 c) In Absatz 4 Satz 1 zweiter Halbsatz 

werden die Wörter »diese dürfen 
nicht in automatisierten Verfahren 
verarbeitet werden« durch die Wörter 
»diese dürfen Dritten nicht zugäng-
lich sein« ersetzt. 

 
 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Der bisherige Abs. 2 erhält folgende 

Fassung: 
 
  »(2) Automatisierte Verarbeitung ist 

die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten 
unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen. Eine nicht automati-
sierte Datei ist jede nicht automati-
sierte Sammlung personenbezoge-
ner Daten, die gleichartig aufgebaut 
und nach bestimmten Merkmalen 
zugängig ist und ausgewertet werden 
kann.« 

 
b) Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und  
 wie folgt geändert: 
 
 Vor das Wort »Daten« wird das Wort 

»personenbezogenen« eingefügt. 
 
d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und 

wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort 
»Daten« das Wort »personen-
bezogener« eingefügt. 

 
bb) In Nummer 1 und 2 wird vor dem 

Wort »Daten« jeweils das Wort 
»personenbezogener« eingefügt. 

 
cc) In Nr. 3 wird nach dem Wort 

»gewonnener« das Wort »per-
sonenbezogener« eingefügt. 

 

dd) In Nr. 3 a) werden die Wörter 
»durch die speichernde an die 
aufnehmende Stelle« ersetzt 
durch die Wörter »an Dritte«. 

 
ee) In Nummer 3 b) werden die 

Wörter »von der speichernden 
Stelle« gestrichen. 

 
ff) In Nummer 4 und 5 wird vor 

dem Wort »Daten« jeweils das 
Wort »personenbezogener« ein-
gefügt. 

 
e) Absatz 6 wird zu Abs. 5 und wie folgt ge- 
 ändert: 
 

Vor das Wort »Daten« wird das Wort 
»personenbezogener« eingefügt. 

 
f) Absatz 7 wird zu Abs. 6 und wie folgt ge- 
 ändert: 
 

Vor das Wort »Daten« wird das Wort 
»personenbezogener« eingefügt. 

 
g) Nach Absatz 6 wird folgender Abs. 7 

eingefügt: 
 
 »(7) Pseudonymisieren ist das Ersetzen 

des Namens und anderer Identifikati-
onsmerkmale durch ein Kennzeichen zu 
dem Zweck, die Bestimmung der betrof-
fenen Person auszuschließen oder we-
sentlich zu erschweren.« 

 
h) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
 
 aa) Das Wort »Speichernde« wird 

durch das Wort »Verantwortliche« 
ersetzt. 

 
 bb) Vor dem Wort »Daten« wird das 

Wort »personenbezogene« einge-
fügt. 

 
 cc)  Das Wort »speichert« wird ersetzt 

durch die Wörter »erhebt, verarbei-
tet oder nutzt«. 

 
 dd) Nach dem Wort »oder« wird das 

Wort »dies« eingefügt. 
 

 i) Nach Absatz 8 wird folgender Abs. 9 
eingefügt: 
 

 »(9) Empfänger ist jede Person oder 
Stelle, die personenbezogene Daten er-
hält.« 
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j) Absatz 9 wird Abs. 10 und wie folgt ge-
ändert: 

 
  aa) In Satz 1 wird das Wort »spei-

chernden« ersetzt durch das 
Wort »verantwortlichen«. 

 
  bb) In Satz 2 wird nach dem Wort 

»Auftrag« das Wort »erheben« 
und ein Komma eingefügt. 

 
k) Nach Absatz 10 werden folgende Absät-

ze angefügt: 
 
   »(11) Besondere Arten personen-

bezogener Daten sind Angaben über 
rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse und 
weltanschauliche Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Ge-
sundheit oder Sexualleben. Dazu 
gehört nicht die Zugehörigkeit zu ei-
ner Kirche oder sonstigen Religions-
gemeinschaft. 

 
   (12) Mobile personenbezogene 

Speicher- und Bearbeitungsmedien 
sind Datenträger, 

 
  1. die an den Betroffenen ausgege-

ben werden, 
 
  2. auf deren personenbezogene Da-

ten über die Speicherung hinaus 
durch die ausgebende Stelle oder 
eine andere Stelle automatisiert 
verarbeitet werden können und 

 
  3. bei denen der Betroffene diese 

Verarbeitung nur durch den 
Gebrauch des Mediums beein-
flussen kann.« 

 
 
3. Nach § 2 wird folgender § 2 a angefügt: 
 
 

»§ 2 a 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

 
 Gestaltung und Auswahl von Datenver-

arbeitungssystemen haben sich an dem 
Ziel auszurichten, keine oder nur so we-
nig personenbezogene Daten wie nötig 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nut-
zen. Insbesondere ist von den Möglich-
keiten der Anonymisierung und Pseudo-
nymisierung Gebrauch zu machen, so-
weit dies möglich ist und der Aufwand in 
einem angemessenen Verhältnis zu 

dem angestrebten Schutzzweck steht.« 
 

4. § 3 wird zu § 4 und wie folgt geändert: 
 
 a)  In Absatz 1 wird das Wort »erheben-

den« durch das Wort »verantwortlichen« 
ersetzt. 

 
 b) In Absatz 2 Nr. 1 werden nach dem Wort 

»vorsieht« ein Komma und die Wörter 
»zwingend voraussetzt« eingefügt. 

 
 c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 

angefügt: 
 
   »(5) Das Erheben besonderer Arten 

personenbezogener Daten nach § 2 
Abs. 11 ist nur zulässig, soweit 

 
  1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht, 
 
  2. der Betroffene nach Maßgabe des    

§ 3 a Abs. 3 eingewilligt hat, 
 
  3. dies zum Schutze lebenswichtiger 

Interessen der betroffenen Person 
oder Dritter erforderlich ist, sofern die 
betroffene Person aus physischen 
oder rechtlichen Gründen außerstan-
de ist, ihre Einwilligung zu geben, 

 
  4. es sich um Daten handelt, die die 

betroffene Person offenkundig öffent-
lich gemacht hat, 

 
  5. Grund zu der Annahme besteht, dass 

andernfalls die Wahrnehmung des 
Auftrages der Kirche oder die 
Glaubwürdigkeit ihres Dienstes 
ernsthaft gefährdet würde, 

 
  6. dies zum Zweck der Gesundheits-

vorsorge, der medizinischen Dia-
gnostik, der Gesundheitsversorgung 
oder Behandlung oder für die Verwal-
tung von Gesundheitsdiensten erfor-
derlich ist und die Verarbeitung die-
ser Daten durch ärztliches Personal 
oder durch sonstige Personen er-
folgt, die einer entsprechenden Ge-
heimhaltungspflicht unterliegen, oder 

 
  7. dies zur Durchführung wissenschaft-

licher Forschung erforderlich ist, das 
wissenschaftliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvorha-
bens das Interesse der betroffenen 
Person an dem Ausschluss der Er-
hebung erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere 
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Weise nicht oder nur mit unverhält-
nismäßigem Aufwand erreicht wer-
den kann.« 

 
5. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) § 4 Abs. 1 wird zu § 3. 
 

  aa) § 3 erhält folgende Überschrift 
»Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung«. 

 
  bb) Die Wörter »Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten und de-
ren Nutzung« werden ersetzt 
durch die Wörter »Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten«. 

 
 b) § 4 Abs. 2 wird gestrichen. 
 
 
6. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt: 

 
»§ 3 a 

Einwilligung der Betroffenen 
 

  (1) Die Einwilligung der Betroffenen ist 
nur wirksam, wenn sie auf deren freier 
Entscheidung beruht. Sie sind auf den 
vorgesehenen Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung sowie, so-
weit nach den Umständen des Einzelfal-
les erforderlich oder auf Verlangen, auf 
die Folgen der Verweigerung der Einwil-
ligung hinzuweisen. Die Einwilligung be-
darf der Schriftform, soweit nicht wegen 
besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist. Soll die Einwilligung 
zusammen mit anderen Erklärungen 
schriftlich erteilt werden, ist die Einwilli-
gungserklärung im äußeren Erschei-
nungsbild der Erklärung hervorzuheben. 

 
  (2) Im Bereich der wissenschaftlichen 

Forschung liegt ein besonderer Umstand 
im Sinne von Absatz 1 Satz 3 auch dann 
vor, wenn durch die Schriftform der be-
stimmte Forschungszweck erheblich be-
einträchtigt würde. In diesem Fall sind 
der Hinweis nach Abs. 1 Satz 2 und die 
Gründe, aus denen sich die erhebliche 
Beeinträchtigung des bestimmten For-
schungszwecks ergibt, schriftlich festzu-
halten. 

 
  (3) Soweit besondere Arten personen-

bezogener Daten nach § 2 Abs. 11 er-
hoben, verarbeitet oder genutzt werden, 
muss sich die Einwilligung darüber hin-

aus ausdrücklich auf diese Daten bezie-
hen.« 

 
 
7. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz wird 

das Wort »speichernden« ersetzt durch 
das Wort »verantwortlichen«. 

 
 b) In Absatz 2 werden 
 
  aa) In Nummer 1 nach dem Wort »vor-

sieht« die Wörter »oder zwingend 
voraussetzt« angefügt. 

 
  bb) In Nummer 6 wird das Wort »spei-

chernde« ersetzt durch das Wort 
»verantwortliche«. 

 
 c) In Absatz 3 wird in Satz 1 und Satz 2 

das Wort »speichernde« jeweils ersetzt 
durch das Wort »verantwortliche«. 

 
 d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 

angefügt: 
 
   »(5) Das Speichern, Verändern oder 

Nutzen von besonderen Arten perso-
nenbezogener Daten nach § 2 Abs. 11 
für andere Zwecke ist nur zulässig, 
wenn 

 
  1. die Voraussetzungen vorliegen, die 

eine Erhebung nach § 4 Abs. 5 Nr. 1 
bis 5 zuließen oder 

 
  2. dies zur Durchführung wissenschaft-

licher Forschung erforderlich ist, das 
kirchliche Interesse an der Durchfüh-
rung des Forschungsvorhabens das 
Interesse der betroffenen Person an 
dem Ausschluss der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der Zweck 
der Forschung auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand erreicht werden kann. 
Bei dieser Abwägung ist im Rahmen 
des kirchlichen Interesses das wis-
senschaftliche Interesse an dem For-
schungsvorhaben besonders zu be-
rücksichtigen.« 

 
 
8. § 6 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Wörter »bei der Datenverarbeitung 

beschäftigten« werden ersetzt durch die 
Wörter »mit dem Umgang von Daten 
betrauten«; 
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 b) hinter dem Wort »unbefugt« werden die 
Wörter »zu erheben« und ein Komma 
eingefügt. 

 
 

9. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

 a) In Satz 1 werden die Wörter 
 

   aa) »in einer Datei« ersetzt durch  
      »automatisiert in der Weise«; 

 
   bb) »bei der« ersetzt durch das 

Wort »dass«; 
   cc)  nach dem Wort »festzustellen« 

werden die Wörter »welche 
Stelle die Daten gespeichert 
hat« und ein Komma einge-
fügt. 

 
  b) In Satz 2 werden 
 
   aa) das Wort »speichernde« ge-

strichen; 
 

   bb) nach dem Wort »Stelle« ein 
Komma sowie die Worte »die 
die Daten gespeichert hat« 
und ein Komma eingefügt. 

 
  c) In Satz 3 werden die Wörter »die 

speichernde« ersetzt durch das 
Wort »jene«. 

 
 
10.  Nach § 7 werden die §§ 7 a und 7 b 

wie folgt eingefügt: 
 
 

»§ 7a 
Beobachtung öffentlich zugänglicher  
Räume mit optisch-elektronischen  

Einrichtungen 
 
   (1) Die Beobachtung öffentlich zu-

gänglicher Räume mit optisch-
elektronischen Einrichtungen (Video-
überwachung) ist nur zulässig, soweit 
dies zur Wahrnehmung berechtigter In-
teressen für konkret festgelegte Zwe-
cke erforderlich ist und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Personen 
überwiegen. 

 
  (2) Der Umstand der Beobachtung 

ist durch geeignete Maßnahmen er-
kennbar zu machen, soweit dies nicht 
offensichtlich ist. 

 

  (3) Die Verarbeitung oder Nutzung 
von nach Absatz 1 erhobenen Daten 
ist nur zulässig, soweit und solange 
dies zum Erreichen des verfolgten 
Zweckes erforderlich ist und keine An-
haltspunkte bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der betroffenen 
Personen überwiegen. 

 
  (4) Die Daten sind unverzüglich zu 

löschen, wenn sie zur Erreichung des 
Zwecks nicht mehr erforderlich sind 
oder schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Personen einer weiteren 
Speicherung entgegenstehen.  

 
§ 7 b 

Mobile personenbezogene  
Speicher- und Bearbeitungsmedien 

 
   (1) Die Stelle, die ein mobiles perso-

nenbezogenes Speicher- und Verar-
beitungsmedium ausgibt oder ein Ver-
fahren zur automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten, das 
ganz oder teilweise auf einem solchen 
Medium abläuft, auf das Medium auf-
bringt, ändert oder hierzu bereit hält, 
muss die betroffene Person 

 
  1. über ihre Identität und Anschrift, 
 
  2. in allgemein verständlicher Form 

über die Funktionsweise des Medi-
ums einschließlich der Art der zu 
verarbeitenden personenbezoge-
nen Daten, 

 
  3. darüber, wie sie ihre Rechte nach 

den §§ 15, 15 a und 16 ausüben 
kann, und 

 
  4. über die bei Verlust oder Zerstö-

rung des Mediums zu treffenden 
Maßnahmen 

 
  unterrichten, soweit sie nicht bereits 

Kenntnis erlangt hat.  
 
   (2) Die nach Absatz 1 verpflichtete 

Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die zur Wahrnehmung des Auskunfts-
rechts erforderlichen Geräte oder Ein-
richtungen in angemessenem Umfang 
zum unentgeltlichen Gebrauch zur 
Verfügung stehen. 

 
   (3) Kommunikationsvorgänge, die auf 

dem Medium eine Datenverarbeitung 
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auslösen, müssen für die betroffene 
Person eindeutig erkennbar sein.« 

 
 

11.  § 8 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 wird 

die Angabe »250.000,- Deutsche 
Mark« durch die Angabe 
»125.000,- €« ersetzt; 

 
  b) in Absatz 3 wird das Wort »Datei« 

ersetzt durch die Wörter »automati-
sierte Verarbeitung«; 

 
  c) in Absatz 5 wird die Angabe »§ 

852« ersetzt durch die Angabe 
»sind die §§ 199, 852«; 

 
  d) in Absatz 6 wird das Wort »spei-

chernden« durch das Wort »ver-
antwortlichen« und das Wort »spei-
chernde« durch das Wort »verant-
wortliche« ersetzt. 

 
 
12.  § 9 wird wie folgt geändert: 
 
  Nach dem Wort »Daten« wird das 

Wort »verarbeiten« ersetzt durch die 
Wörter »erheben, verarbeiten oder 
nutzen«. 

 
 
13.  Nach § 9 wird folgender § 9 a einge-

fügt: 
 

»§ 9 a 
Datenschutzaudit 

 
   Zur Verbesserung des Datenschut-

zes und der Datensicherheit können 
Anbieter von Datenverarbeitungssys-
temen und -programmen und daten-
verarbeitende Stellen ihr Datenschutz-
konzept sowie ihre technischen Ein-
richtungen durch geeignete Stellen 
prüfen und bewerten lassen sowie das 
Ergebnis der Prüfung veröffentlichen. 
Näheres kann der Rat der EKD durch 
Rechtsverordnung regeln.« 

 
 
14.  § 10 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 2 Nr. 2 werden die Wörter 

»die Daten empfangenden Stellen« 
gestrichen und ersetzt durch die 
Wörter »Dritte, an die übermittelt 
wird«; 

  b) in Absatz 3 werden 
 
    aa) nach dem Wort »Datenschutz-

beauftragte« die Wörter »so-
wie der oder die Betriebsbe-
auftragte für den Datenschutz« 
eingefügt; 

 
    bb) nach Satz 1 folgender Satz 

angefügt: »Die Errichtung von 
automatisierten Abrufverfahren 
mit nicht-kirchlichen Stellen 
kann von der Genehmigung 
einer anderen kirchlichen Stel-
le abhängig gemacht werden.« 

 
 
15.  § 11 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In der Überschrift wird vor dem 

Wort »Verarbeitung« das Wort »Er-
hebung« und ein Komma eingefügt; 

 
  b) in Absatz 1 Satz 1 wird nach dem 

Wort »Personen« das Wort »erho-
ben« und ein Komma eingefügt; 

 
  c) Absatz 2 erfährt folgende Ände-

rung: 
 
    aa) In Satz 2 wird das Wort »Da-

tenverarbeitung« durch die 
Wörter »Datenerhebung, -ver-
arbeitung« ersetzt; 

 
bb) nach Satz 3 wird folgender Satz 

4 angefügt: »Die beauftragende 
Stelle soll sich von der Einhal-
tung der bei der beauftragten 
Stelle getroffenen technischen 
und organisatorischen Maß-
nahmen überzeugen.«; 

   
  d) in Absatz 3 Satz 2 wird nach dem 

Wort »Stelle« das Wort »erheben« 
und ein Komma eingefügt; 

 
  e) nach Absatz 4 wird folgender Ab-

satz 5 angefügt: 
 
 
    »(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten 

entsprechend, wenn die Prüfung 
oder Wartung automatisierter Ver-
fahren oder von Datenverarbei-
tungsanlagen durch andere Stellen 
im Auftrag vorgenommen wird und 
dabei ein Zugriff auf personenbe-
zogene Daten nicht ausgeschlos-
sen werden kann.« 
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16.  § 12 wird wie folgt geändert: 
 
  In Absatz 7 werden nach dem Wort 

»wenn« die Wörter »dies eine Rechts-
vorschrift zulässt oder dies« einge-
schoben. 

 
 
17.  § 13 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 1 wird 
 
    aa) nach Nr. 1 folgende Nr. einge-

fügt »2. eine Rechtsvorschrift 
dies zulässt oder«; 

 
    bb) Nummer 2 wird Nummer 3; 
 
  b) nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt: 
 
    »(2) Das Übermitteln von beson-

deren Arten personenbezogener 
Daten nach § 2 Abs. 11 ist abwei-
chend von Satz 1 Nr. 3 nur zuläs-
sig, soweit dies zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidi-
gung rechtlicher Ansprüche erfor-
derlich ist.«; 

 
  c) der bisherige Absatz 2 wird Absatz 

3; 
 
  d) der bisherige Absatz 3 wird Absatz 

4 und wie folgt geändert: 
 
    aa) In Satz 1 wird die Angabe 

»Absatz 1 Nr. 2« geändert in 
»Absatz 1 Nr. 3«; 

 
    bb) an Satz 2 wird folgender Halb-

satz angefügt: »oder die 
Wahrnehmung des Auftrages 
der Kirche gefährdet würde.« 

 
 
18.  a) § 14 wird wie folgt geändert: 
 
    aa) Absatz 2 Nr. 1 erhält folgende 

Fassung: 
 
      »1. Name der verantwortlichen       
              Stelle,« 
 
    bb) die bisherige Nummer 1 wird 

Nummer 2 und wie folgt geän-
dert: 

 
      Das Wort »Dateien« wird er- 
 

      setzt durch das Wort »Daten-
verarbeitungsprogramme«; 

 
    cc)  die bisherigen Nummern 2 bis 

7 werden die Nummern 3 bis 
8; 

 
    dd) nach Nummer 8 wird folgende 

Nummer 9 eingefügt: 
 
      »9. die Rechtsgrundlage der  
      Verarbeitung.« 
 
  b) Absatz 3 wird ersetzt durch den 

bisherigen Absatz 4 und erhält fol-
gende Fassung: 

 
    »(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für 
   
    1. Dateien, die nur vorüberge-

hend vorgehalten und inner-
halb von drei Monaten nach 
ihrer Erstellung gelöscht wer-
den und 

 
    2. automatisierte Verarbeitun-

gen, die allgemeinen Verwal-
tungszwecken dienen, ein-
schließlich deren Datensi-
cherung.« 

 
  c) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-

satz 4 angefügt: 
 
    »(4) Für automatisierte Verarbei-

tungen, die in gleicher oder ähnli-
cher Weise mehrfach geführt wer-
den, können die Festlegungen zu-
sammengefasst werden.« 

 
 
19.  § 15 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 1 
 
    aa) wird nach der Nummer 1 fol-

gende Nummer 2 eingefügt: 
 
      »2. die Empfänger oder Kate- 
      gorien von Empfängern, an  
      die die Daten weitergege- 
      ben werden, und« 
 
    bb) die bisherige Nummer 2 wird 

Nummer 3. 
 
  b) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort 

»speichernde« ersetzt durch das 
Wort »verantwortliche«. 
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20.  Nach § 15 wird folgender § 15 a einge-
fügt: 

 
»§ 15 a 

Benachrichtigung 
 

   Werden personenbezogene Daten 
ohne Kenntnis der betroffenen Person 
erhoben, so ist diese darüber zu unter-
richten. Dies gilt nicht, wenn  

 
  1. die betroffene Person davon auf 

andere Weise Kenntnis erlangt hat,
  

  2. die Unterrichtung einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordert oder
  

  3. die Speicherung oder Übermittlung 
der erhobenen Daten durch 
Rechtsvorschrift ausdrücklich vor-
gesehen ist. 

 
  Die betroffene Person ist auch bei re-

gelmäßigen Übermittlungen von Daten 
über die Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern von Daten zu unter-
richten, soweit sie nicht mit der Über-
mittlung an diese rechnen muss.« 

 
 
21.  § 16 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In der Überschrift werden nach dem 

Wort »Daten« ein Semikolon und 
das Wort »Widerspruchsrecht« ein-
gefügt; 

 
  b) in Absatz 1 Satz 2 werden 
 
    aa) nach den Wörtern »personen-

bezogene Daten« die Wörter 
»in Akten« ersetzt durch », die 
weder automatisiert verarbeitet 
noch in nicht automatisierten 
Dateien gespeichert sind,«; 

 
    bb) die Wörter »der Akte zu ver-

merken oder auf sonstige« er-
setzt durch das Wort »geeig-
neter«; 

 
  c) in Absatz 2  
 
    aa) im ersten Halbsatz werden die 

Wörter »in Dateien« ersetzt 
durch », die automatisiert ver-
arbeitet oder in nicht automati-
sierten Dateien gespeichert 
sind,«; 

 

    bb) in Nummer 2 wird das Wort 
»speichernde« ersetzt durch 
das Wort »verantwortliche«; 

 
  d) in Absatz 4 werden die Wörter »in 

Dateien« ersetzt durch », die auto-
matisiert verarbeitet oder in nicht 
automatisierten Dateien gespei-
chert sind,«; 

 
  e) nach Absatz 4 wird folgender Ab-

satz 4 a eingefügt: 
 
    »(4 a) Personenbezogene Daten 

dürfen nicht für eine automatisierte 
Verarbeitung oder Verarbeitung in 
nicht automatisierten Dateien erho-
ben, verarbeitet oder genutzt wer-
den, soweit die betroffene Person 
dem bei der verantwortlichen Stelle 
widerspricht und eine Prüfung er-
gibt, dass das schutzwürdige Inte-
resse der betroffenen Person we-
gen ihrer besonderen persönlichen 
Situation das Interesse der verant-
wortlichen Stelle an dieser Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn 
eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung ver-
pflichtet.«; 

 
  f) in Absatz 5 werden die Wörter »in 

Akten« ersetzt durch », die weder 
automatisiert verarbeitet noch in ei-
ner nicht automatisierten Datei ge-
speichert sind,«; 

 
  g) in Absatz 6 Nummer 1 wird das 

Wort »speichernden« ersetzt durch 
das Wort »verantwortlichen«. 

 
 
22.  § 21 wird wie folgt neu gefasst: 

 
»§ 21 

Meldepflicht 
 

   (1) Die kirchlichen Stellen sind ver-
pflichtet, Verfahren automatisierter 
Verarbeitung vor Inbetriebnahme dem 
oder der zuständigen Beauftragten für 
den Datenschutz zu melden.  

 
   (2) Die Meldung hat die in § 14 Abs. 

2 Nummer 1 bis 9 aufgeführten Anga-
ben zu enthalten. Sie kann von jeder 
Person eingesehen werden, die ein 
berechtigtes Interesse nachweist. 

 



 - 159 -

   (3) Die Meldepflicht entfällt, wenn die 
verantwortliche Stelle einen Beauftrag-
ten oder eine Beauftragte für den Da-
tenschutz nach § 22 bestellt hat oder 
bei ihr höchstens sechs Personen mit 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung personenbezogener Daten be-
traut sind.« 

 
 
23.  § 22 erhält folgende Fassung: 
 
 

»§ 22 
Betriebsbeauftragte für den Datenschutz 

 
   (1) Bei kirchlichen Werken und Ein-

richtungen mit eigener Rechtspersön-
lichkeit sollen Betriebsbeauftragte, bei 
den übrigen kirchlichen Stellen sollen 
örtlich Beauftragte für den Datenschutz 
bestellt werden. Die Bestellung kann 
sich auf mehrere Werke, Einrichtungen 
und kirchliche Körperschaften erstre-
cken und soll erfolgen, wenn mehr als 
sechs Personen mit der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten betraut sind. Die 
Vertretung ist zu regeln. 

 
   (2) Zu Beauftragten nach Absatz 1 

dürfen nur Personen bestellt werden, 
die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderliche Fachkunde und Zuverläs-
sigkeit besitzen. 

 
   (3) Die Beauftragten nach Absatz 1 

sind den gesetzlich oder verfassungs-
mäßig berufenen Organen der Werke, 
Einrichtungen oder kirchlichen Körper-
schaften unmittelbar zu unterstellen. 
Sie sind im Rahmen ihrer Aufgaben 
weisungsfrei. Sie dürfen wegen dieser 
Tätigkeit nicht benachteiligt werden. 
Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen. § 18 Abs. 7 gilt 
entsprechend. 

 
   (4) Die Beauftragten nach Absatz 1 

wirken auf die Einhaltung der Bestim-
mungen für den Datenschutz hin und 
unterstützen die kirchlichen Werke und 
Einrichtungen bei der Sicherstellung 
des in ihrer Verantwortung liegenden 
Datenschutzes. Zu diesem Zweck 
können sie sich in Zweifelsfällen an die 
für die Datenschutzkontrolle zuständi-
ge Stelle wenden. Sie haben insbe-
sondere 

 

  1. die ordnungsgemäße Anwendung 
der Datenverarbeitungsprogramme, 
mit deren Hilfe personenbezogene 
Daten verarbeitet werden sollen, zu 
überwachen; 

 
  2. die bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten tätigen Personen 
durch geeignete Maßnahmen mit 
den Bestimmungen über den Da-
tenschutz, bezogen auf die beson-
deren Verhältnisse ihres Aufgaben-
bereiches, vertraut zu machen. 

 
   (5) Zu Beauftragten nach Absatz 1 

sollen diejenigen nicht bestellt werden, 
die mit der Leitung der Datenverarbei-
tung beauftragt sind oder denen die 
Aufsicht über die Einhaltung eines aus-
reichenden Datenschutzes obliegt. 

 
   (6) Die Bestellung von Beauftragten 

nach Absatz 1 ist dem Datenschutzbe-
auftragten und der nach dem jeweili-
gen Recht für die Aufsicht zuständigen 
Stelle anzuzeigen.« 

 
 
24.  § 23 wird wie folgt geändert: 
 
  In Absatz 1 Satz 1 wird  
 
  a) das Wort »kirchlichen« Stelle nach 

dem Wort »verpflichteten« gestri-
chen 

 
  b) das Wort »speichernden« wird in 

das Wort »verantwortlichen« geän-
dert. 

 
 
25.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 1 wird das Wort »Einglie-

derung« durch das Wort »Einge-
hung« ersetzt. 

 
  b) In Absatz 2 Nummer 2 wird am En-

de nach dem Wort »erfordert« das 
Wort »oder« eingefügt. 

 
  c) In Absatz 4 Satz 3 am Ende wer-

den die Wörter »nur mit Einwilli-
gung der betroffenen Person zuläs-
sig« ersetzt durch die Wörter »ohne 
schriftliche Einwilligung der betrof-
fenen Person nur zu dem Zweck 
zulässig, zu dem sie erhoben wor-
den sind.«. 
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  d) In Absatz 5 wird nach Satz 1 fol-
gender Satz 2 eingefügt: »Dies gilt 
nicht, soweit überwiegende berech-
tigte Interessen der speichernden 
Stelle der Löschung entgegenste-
hen oder die betroffene Person in 
die weitere Speicherung einwilligt.«. 

 
 
26.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 
  In Absatz 1 werden die Wörter »be-

stimmte Forschungsvorhaben« ersetzt 
durch die Wörter »Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung«. 

 
 
27.  § 26 erhält folgende Änderungen: 
 
  a) In der Überschrift wird vor dem 

Wort »Verarbeitung« »Erhebung« 
und ein Komma eingefügt. 

 
  b) Absatz 1 Satz 1: 
 
    aa) Nach dem Wort »journalis-

tisch-redaktionellen« wird das 
Wort eingefügt »oder literari-
schen«; 

 
    bb) die Angabe »§§ 6 und 9« wird 

geändert in die Angabe »§§ 6, 
8 und 9«. 

 
d) In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem 

Wort »journalistisch-redaktionelle« 
das Wort »oder literarische« einge-
fügt. 

 
 
 

Artikel 2 
Schlussvorschriften 

 
1.  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Janu-

ar 2003 in Kraft. 
 
 
2.  Anlage zu § 9 wird wie folgt gefasst: 
 
 

»Anlage zu § 9 Satz 1 
 

   Werden personenbezogene Daten 
automatisiert verarbeitet oder genutzt, 
ist die innerbehördliche oder innerbe-
triebliche Organisation so zu gestalten, 
dass sie den besonderen Anforderun-
gen des Datenschutzes gerecht wird. 
Dabei sind insbesondere Maßnahmen 

zu treffen, die je nach Art der zu schüt-
zenden personenbezogenen Daten 
oder Datenkategorien geeignet sind, 

 
  1. Unbefugten den Zutritt zu Daten-

verarbeitungsanlagen, mit denen 
personenbezogene Daten verarbei-
tet oder genutzt werden, zu ver-
wehren (Zutrittskontrolle), 

 
  2. zu verhindern, dass Datenverarbei-

tungssysteme von Unbefugten ge-
nutzt werden können (Zugangskon-
trolle), 

 
  3. zu gewährleisten, dass die zur Be-

nutzung eines Datenverarbeitungs-
systems Berechtigten ausschließ-
lich auf die ihrer Zugriffsberechti-
gung unterliegenden Daten zugrei-
fen können, und dass personenbe-
zogene Daten bei der Verarbeitung, 
Nutzung und nach der Speicherung 
nicht unbefugt gelesen, kopiert, 
verändert oder entfernt werden 
können (Zugriffskontrolle), 

 
  4. zu gewährleisten, dass personen-

bezogene Daten bei der elektroni-
schen Übertragung oder während 
ihres Transports oder ihrer Spei-
cherung auf Datenträger nicht un-
befugt gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden können, und 
dass überprüft und festgestellt wer-
den kann, an welche Stelle eine 
Übermittlung personenbezogener 
Daten durch Einrichtungen zur Da-
tenübertragung vorgesehen ist 
(Weitergabekontrolle), 

 
  5. zu gewährleisten, dass nachträglich 

überprüft und festgestellt werden 
kann, ob und von wem personen-
bezogene Daten in Datenverarbei-
tungssysteme eingegeben, verän-
dert oder entfernt worden sind 
(Eingabekontrolle), 

 
  6. zu gewährleisten, dass personen-

bezogene Daten, die im Auftrag 
verarbeitet werden, nur entspre-
chend den Weisungen des Auftrag-
gebers verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle), 

 
  7. zu gewährleisten, dass personen-

bezogene Daten gegen zufällige 
Zerstörung oder Verlust geschützt 
sind (Verfügbarkeitskontrolle), 
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8. zu gewährleisten, dass zu unter-
schiedlichen Zwecken erhobene 
Daten getrennt verarbeitet werden 
können.« 

 
 
T i m m e n d o r f e r  S t r a n d ,  
den 7. November 2002 
 
 

Der Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
 
 
 
 

2.               Drittes Kirchengesetz 
vom 7. November 2002  

zur Änderung des  
Mitarbeitervertretungsgesetzes der  

Evangelischen Kirche in Deutschland  
(Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG) 

 
 Die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat aufgrund von Artikel 10 Abs. 1 
der Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland das folgende Kirchengesetz be-
schlossen, das gemäß § 1 des Kirchengeset-
zes vom 3. November 1994 zur Anwendung 
und Änderung des Kirchengesetzes über Mit-
arbeitervertretungen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (Mitarbeitervertretungs-
gesetz - MVG -) vom 6. November 1992 (Ein-
führungsgesetz Mitarbeitervertretungsgesetz   
- EG MVG -) (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 
16 S. 222) in der Evangelisch-reformierten 
Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutschland) 
Geltung hat und das hiermit verkündet wird: 
 
 

 
Artikel 1 

Änderung des  
Mitarbeitervertretungsgesetzes 

 
 Das Mitarbeitervertretungsgesetz vom 6. 
November 1992 (ABl. EKD 1992, S. 445) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 
Dezember 1996 (ABl. EKD 1997, S. 41; 1997 
S. 226), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Kirchengesetzes zur Änderung  des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes und des Mitarbeiterver-
tretungsgesetzes vom 5. November 1998   
(ABl. EKD 1998, S. 478), wird wie folgt geän-
dert: 
 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 a) Nach § 6 wird die Angabe »§ 6 a Ge-
samtmitarbeitervertretung im Dienst-
stellenverbund« eingefügt. 

 
 b) In der Angabe zu § 23 wird das Wort 

»Ausschüsse« gestrichen. 
 
 c) Nach § 23 wird die Angabe »§ 23 a 

Ausschüsse« eingefügt. 
 
 d) Nach § 52 wird die Angabe »§ 52 a 

Mitwirkung in Werkstätten für behin-
derte Menschen und in Angelegen-
heiten weiterer Personengruppen« 
eingefügt. 

 
 

 2. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

 a) In Absatz 1 werden vor dem Wort 
»Einrichtungen« die Wörter »recht-
lich-selbständigen« eingefügt. 

 
 b) Dem Absatz 2 werden folgende Sät-

ze 3 und 4 angefügt: »In rechtlich 
selbständigen Einrichtungen der Dia-
konie mit mehr als 2.000 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen können Teil-
dienststellen abweichend vom Ver-
fahren nach Satz 1 durch Dienstver-
einbarung gebildet werden. Besteht 
eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist 
diese Dienstvereinbarungspartner 
der Dienststellenleitung.« 

 
 
3. Nach § 6 wird folgender § 6 a eingefügt: 
 

 
»§ 6 a 

Gesamtmitarbeitervertretung  
im Dienststellenverbund 

 
 (1) Ein Dienststellenverbund liegt vor, 

wenn die einheitliche und beherrschen-
de Leitung einer Mehrzahl rechtlich 
selbständiger diakonischer Einrichtun-
gen bei einer dieser Einrichtungen liegt. 
Eine einheitliche und beherrschende 
Leitung ist insbesondere dann gegeben, 
wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
für Funktionen nach § 4 für mehrere Ein-
richtungen des Dienststellenverbundes 
bestimmt und Entscheidungen über die 
Rahmenbedingungen der Geschäftspoli-
tik und der Finanzausstattung für den 
Dienststellenverbund getroffen werden. 

 
  (2) Auf Antrag der Mehrheit der Mit-

arbeitervertretungen eines Dienststel-
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lenverbundes ist eine Gesamtmitarbei-
tervertretung zu bilden; bei zwei Mitar-
beitervertretungen genügt der Antrag ei-
ner Mitarbeitervertretung. 

 
  (3) Die Gesamtmitarbeitervertretung 

des Dienststellenverbundes ist zustän-
dig für die Aufgaben der Mitarbeiterver-
tretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen aus mehreren oder allen 
Dienststellen des Dienststellenverbun-
des betreffen. 

 
  (4) Für die Gesamtmitarbeitervertre-

tung des Dienststellenverbundes gelten 
im Übrigen die Vorschriften des § 6 Ab-
sätze 3 bis 6 sinngemäß.« 

 
 
4. § 7 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 b) Nach Absatz 1 werden die folgenden 

Absätze 2 und 3 angefügt: 
 
  »(2) Wird die Neubildung einer Mitar-

beitervertretung dadurch erforderlich, 
dass Dienststellen gespalten oder zu-
sammengelegt worden sind, so bleiben 
bestehende Mitarbeitervertretungen für 
die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen zuständig, bis die neue Mitarbei-
tervertretung gebildet worden ist, längs-
tens jedoch bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach Wirksamwerden der Um-
bildung. 

 
  (3) Geht eine Dienststelle durch Still-

legung, Spaltung oder Zusammenlegung 
unter, so bleibt die Mitarbeitervertretung 
so lange im Amt, wie dies zur Wahr-
nehmung der mit der Organisationsän-
derung im Zusammenhang stehenden 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
erforderlich ist.« 

 
 
5. Dem § 9 Absatz 1 wird folgender Satz 2 

angefügt: »Besteht die Dienststelle bei 
Erlass des Wahlausschreibens noch 
nicht länger als drei Monate, so sind 
auch diejenigen wahlberechtigt, die zu 
diesem Zeitpunkt Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Dienststelle sind.« 

 
 
6. § 10 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) Die Wörter »voll geschäftsfähi-
gen« werden gestrichen. 

 
  bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

»Besteht die Dienststelle bei Er-
lass des Wahlausschreibens 
noch nicht länger als drei Mona-
te, so sind auch diejenigen 
wählbar, die zu diesem Zeit-
punkt Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Dienststellen sind.« 

 
  b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
    aa) Buchstabe a) wird wie folgt ge-

fasst: »a) infolge Richter-
spruchs die Fähigkeit, Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu er-
langen, nicht besitzen,« 

 
    bb) Die bisherigen Buchstaben a) 

bis c) werden Buchstaben b) 
bis d). 

 
 
  7.  § 11 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
  a) Die Angabe »50« wird durch die 

Angabe »100« ersetzt. 
 
  b) Nach dem Wort »Wahlverfahren« 

werden die Wörter »(Wahl in der 
Versammlung der wahlberechtigten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen)« 
eingefügt. 

 
 
  8.  § 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Nach dem Wort »wählen« wird das 

Komma durch einen Punkt ersetzt. 
 
  b) Die Wörter »es sei denn, die Mitar-

beitervertretung ist am 30. April des 
Wahljahres noch nicht ein Jahr im 
Amt« werden durch den folgenden 
Satz ersetzt: »Ist eine Mitarbeiter-
vertretung am 30. April des Jahres 
der regelmäßigen Mitarbeitervertre-
tungswahl noch nicht ein Jahr im 
Amt, so ist nicht neu zu wählen; die 
Amtszeit verlängert sich um die 
nächste regelmäßige Amtszeit.« 

 
 
  9. § 23 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In der Überschrift wird das Wort 

»Ausschüsse« gestrichen. 
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  b) Absatz 3 wird gestrichen. 
 
 
10.  Nach § 23 wird folgender § 23 a einge-

fügt: 
 
 

»§ 23 a 
Ausschüsse 

 
   (1) Die Mitarbeitervertretung kann die 

Bildung von Ausschüssen beschlie-
ßen, denen  jeweils mindestens drei 
Mitglieder der Mitarbeitervertretung 
angehören müssen, und den Aus-
schüssen Aufgaben zur selbständigen 
Erledigung übertragen; dies gilt nicht 
für den Abschluss und die Kündigung 
von Dienstvereinbarungen. Die Über-
tragung und der Widerruf der Übertra-
gung von Aufgaben zur selbständigen 
Erledigung erfordert eine Dreiviertel-
mehrheit der Mitglieder der Mitarbei-
tervertretung. Die Übertragung und der 
Widerruf sind der Dienststellenleitung 
schriftlich anzuzeigen. 

 
   (2) In rechtlich selbständigen Einrich-

tungen der Diakonie mit je mehr als 
150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
kann die Mitarbeitervertretung die Bil-
dung eines Ausschusses für Wirt-
schaftsfragen beschließen. Der Aus-
schuss für Wirtschaftsfragen hat die 
Aufgabe, die Mitarbeitervertretung ü-
ber wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
unterrichten. Die Dienststellenleitung 
ist verpflichtet, auf der Grundlage der 
Informationen nach § 34 Absatz 2 
mindestens einmal im Jahr mit dem 
Ausschuss die wirtschaftliche Lage der 
Dienststelle zu beraten; sie kann eine 
Person nach § 4 Absatz 2 mit der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe beauf-
tragen. Der Ausschuss für Wirtschafts-
fragen kann im erforderlichen Umfang 
Sachverständige aus der Dienststelle 
hinzuziehen. Für die am Ausschuss für 
Wirtschaftsfragen beteiligten Personen 
gilt § 22 entsprechend.« 

 
 
11.  § 30 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Absatz 1 werden nach dem Wort 

»Mittel« die Wörter », dienststellen-
übliche technische Ausstattung« 
eingefügt. 

 

  b) In Absatz 4 werden die Wörter 
»Reisekosten in Höhe der Reise-
kostenstufe B, ersatzweise« gestri-
chen. 

 
 
12.  § 31 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
    aa) Die Wörter »im Jahr« werden 

durch die Wörter »in jedem 
Jahr ihrer Amtszeit« ersetzt. 

 
    bb) Nach Satz 1 wird folgender 

Satz 2 eingefügt: 
 
       »Die Mitarbeitervertretung 

kann bis zu zwei weitere or-
dentliche Mitarbeiterver-
sammlungen in dem jeweili-
gen Jahr der Amtszeit einbe-
rufen.«. 

 
    cc)  Der bisherige Satz 2 wird 

Satz 3. 
 
  b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
    aa) In Satz 1 werden die Wörter 

»ordentliche Mitarbeiterver-
sammlung findet« durch die 
Wörter »ordentlichen Mitar-
beiterversammlungen fin-
den« ersetzt. 

 
    bb) In Satz 2 werden die Wörter 

»der ordentlichen Mitarbei-
terversammlung« durch die 
Wörter »den ordentlichen 
Mitarbeiterversammlungen« 
ersetzt und nach den Wör-
tern »wenn die« das Wort 
»jeweilige« eingefügt. 

 
  c) In Absatz 5 wird nach den Wör-

tern »zu der« das Wort »jeweili-
gen« eingefügt. 

 
  d) In Absatz 7 wird das Wort »eine« 

durch die Wörter »die jeweilige« 
ersetzt. 

 
 
13.  § 34 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt: 
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     »(2) Die Dienststellenleitung hat 
die Mitarbeitervertretung einmal 
im Jahr über die Personalplanung, 
insbesondere über den gegenwär-
tigen und zukünftigen Personal-
bedarf zu unterrichten. In rechtlich 
selbständigen Einrichtungen der 
Diakonie mit je mehr als 150 Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen be-
steht darüber hinaus einmal im 
Jahr eine Informationspflicht über 

 
    a) die wirtschaftliche Lage der 

Dienststelle, 
 
    b) geplante  Investitionen, 
 
    c) Rationalisierungsvorhaben, 
 
    d) die Einschränkung oder Stillle-

gung von wesentlichen Teilen 
der Dienststelle, 

 
    e) wesentliche Änderungen der 

Organisation oder des Zwecks 
der Dienststelle. 

 
    Besteht eine Gesamtmitarbeiter-

vertretung, ist diese zu informie-
ren.« 

 
  b) Der bisherige Absatz 2 wird Ab-

satz 3 und es wird folgender Satz 
3 angefügt: »Die Dienststellenlei-
tung ist verpflichtet, die Mitarbei-
tervertretung auch über die Be-
schäftigung der Personen in der 
Dienststelle zu informieren, die 
nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zur Dienststelle stehen.« 

 
  c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 

werden Absätze 4 und 5. 
 
 
14.  § 35 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
  a) In Buchstabe f) wird der Punkt 

durch ein Komma ersetzt. 
 
  b) Nach Buchstabe f) wird folgender 

Buchstabe g) angefügt: »g) Maß-
nahmen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes und des be-
trieblichen Umweltschutzes för-
dern.« 

 
 
15.  Dem § 38 Absatz 1 wird folgender Satz 

3 angefügt:  

  »Abweichend von Satz 2 ist ein Ar-
beitsvertrag wirksam; die Mitarbeiter-
vertretung kann jedoch verlangen, 
dass der Mitarbeiter oder die Mitarbei-
terin solange nicht beschäftigt wird, bis 
eine Einigung zwischen Mitarbeiterver-
tretung und Dienststellenleitung erzielt 
ist oder die fehlende Einigung durch 
Beschluss der Schlichtungsstelle er-
setzt wurde.« 

  
 
16.  In § 42 Buchstabe k) werden die Wör-

ter »in besonderen Fällen (aus famili-
en- oder arbeitsmarktpolitischen Grün-
den)« gestrichen. 

 
 
17.  In § 50 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort »werden« die Wörter »in ei-
ner Versammlung der schwerbehinder-
ten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen« 
eingefügt. 

 
 
18.  § 51 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
    »(1) Die Vertrauensperson der 

schwerbehinderten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen nimmt die 
Aufgaben der Schwerbehinder-
tenvertretung nach staatlichem 
Recht wahr.« 

 
  b) In Absatz 2 wird die Angabe 

»300« durch die Angabe »200« 
ersetzt. 

 
 
19.  Nach § 52 wird folgender § 52 a einge-

fügt: 
 

 
»§ 52 a 

Mitwirkung in Werkstätten  
für behinderte Menschen  
und in Angelegenheiten  

weiterer Personengruppen 
 

   Die Mitwirkungsrechte behinderter 
Menschen in Werkstätten regelt der 
Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland durch Rechtsverordnung. 
Er kann auch für weitere Gruppen von 
Beschäftigten, die nicht Mitarbeiter o-
der Mitarbeiterinnen nach § 2 sind, 
Mitwirkungsrechte durch Rechtsver-
ordnung regeln.« 
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Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
  Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für 

die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. 
Januar 2003 in Kraft. 

 
T i m m e n d o r f e r  S t r a n d , 
den 7. November 2002  
 
 

Der Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 
 
 
 
 
C. Sonstige Beschlüsse/Bekannt- 
 machungen 

 
 
 

1.        Einberufung der III. Gesamtsynode 
( 7. Tagung) 

 
 

 Aufgrund von § 70 Abs. 1 der Kirchenver-
fassung wird die III. Gesamtsynode zu ihrer 7. 
Tagung auf 
 
 

Donnerstag, den 13. November 2003,  
      nach Emden 
 
 
einberufen. 
 
 Die Tagung beginnt mit einem Abend-
mahlsgottesdienst um 10.30 Uhr in der 
Schweizer Kirche, Kirchstraße 22, und wird bis 
zum 14. November 2003 andauern. 
 
 Weitere Einzelheiten werden den Synoda-
len demnächst gesondert bekannt gegeben. 
 
 Wir bitten, in den Gottesdiensten am Sonn-
tag, dem 9. November 2003, die Gesamtsyno-
de in die Fürbitte einzuschließen. 
 
L e e r, den 17. Oktober 2003  
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 

D u i n           H e r r e n b r ü c k  
 
  
 
 

2.                         Richtlinien  
für die Förderung von Projekten  

im Bereich des „Kirchlichen Entwicklungs-
dienstes“, die unmittelbar durch die Evan-

gelisch-reformierte Kirche (Synode evange-
lisch-reformierter Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland) gefördert werden 

vom 26. August 2003 
 

 Das Moderamen der Gesamtsynode hat in 
seiner Sitzung am 26. August 2003 die o.g. 
Richtlinien beschlossen, die hiermit in der An-
lage bekannt gemacht werden. 
 
L e e r, den 26. August 2003  
 
 

Das Moderamen der Gesamtsynode 
 
 

D u i n           H e r r e n b r ü c k   
 
 
 
 

Anlage 
 

 

Richtlinien 
für die Förderung von Projekten im Bereich  
des „Kirchlichen Entwicklungsdienstes“, 

die unmittelbar durch die Evangelisch-
reformierte Kirche (Synode evangelisch-

reformierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) gefördert werden 

vom 26. August 2003 
 
 

I. Die Evangelisch-reformierte Kirche (Sy-
node evangelisch-reformierter Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland) kann 
im Rahmen ihres gesamtkirchlichen 
Haushalts entwicklungsbezogene Pro-
jekte von Kirchen oder Vereinigungen 
von Kirchen in Afrika oder Asien finan-
ziell fördern. Vorrang haben Projekte 
von Trägern, mit denen die Evangelisch- 
reformierte Kirche (Synode evangelisch-
reformierter Kirchen in Bayern und 
Nordwestdeutschland) eine  Partner-
schaftsvereinbarung abgeschlossen hat 
oder die zur reformierten Konfessions-
familie oder zu einem Missionswerk, an 
dem die Evangelisch-reformierte Kirche 
(Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutsch-
land) beteiligt ist, gehören. 
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II. Die Förderung soll sich grundsätzlich auf 
solche Projekte erstrecken, für die der 
Projektträger nicht bereits von anderen 
Stellen – insbesondere solchen, deren 
Arbeit die Evangelisch-reformierte Kir-
che (Synode evangelisch-reformierter 
Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) ihrerseits durch Zuschüsse 
fördert (z.B. EED, VEM, Norddeutsche 
Mission) – Fördermittel erhält. 

 
III. Die Förderung erfolgt nur durch einen 

einmaligen Zuschuss. Eine Auszahlung 
des Zuschusses in Tranchen über meh-
rere Jahre ist unschädlich. Für dasselbe 
Projekt darf nur einmal ein Zuschuss 
gewährt werden. 

 
IV. Projektträger haben keinen Anspruch 

auf die Bewilligung eines Zuschusses. 
Förderungen erfolgen ausschließlich als 
freiwillige Leistungen. 

 Die bewilligende Stelle soll ihre Förder-
praxis so gestalten, dass bei den Mittel-
empfängern keine Erwartungen auf eine 
Fortsetzung von Förderungen oder För-
dergewohnheiten eintreten. Die Förde-
rung laufender oder regelmäßig wieder-
kehrender Aufwendungen soll deshalb 
tunlichst unterbleiben. 

 
V. Gefördert werden können: 
 

• Anschaffungen von Sachmitteln 
zur Durchführung der Arbeit in 
originären kirchlichen Tätigkeits-
feldern 

 
• Durchführung von kirchlichen 

Versammlungen einschließlich 
entstehender Reisekosten 

 
• Kirchliche Bauvorhaben 
 
• Projekte der Diakonie und Ent-

wicklungsarbeit von kirchlichen 
Trägern, soweit gewährleistet 
ist, dass Anträge auf Weiterför-
derung nach Abschluss der Pro-
jektlaufzeit nicht gestellt werden 

 
• Nothilfemaßnahmen in Kata-

strophenfällen 
 
VI. Förderanträge sind an das Moderamen 

der Gesamtsynode zu richten, das über 
diese entscheidet. In geeigneten Fällen 
beteiligt das Moderamen der Gesamtsy-
node den Ausschuss für Partnerschaft 

und Mission vor einer Entscheidung     
über die Mittelbewilligung. In dem För-
derantrag ist das Projekt zu benennen 
und zu beschreiben. Die Beschlussfas-
sung eines vertretungsberechtigten Or-
gans des Antragstellers über das Projekt 
ist vorzulegen. Der Antrag ist von Vertre-
tungsberechtigten des Antragstellers zu 
unterschreiben. Der Antrag muss ferner 
eine Kostenaufstellung für das Projekt 
und einen Finanzierungsplan enthalten. 
Der Finanzierungsplan soll Auskunft 
darüber geben, ob und inwieweit auch 
andere Fördermittelgeber um einen Zu-
schuss zu dem Projekt gebeten werden. 

 
VII. Nach Abschluss eines Projektes ist ein 

Verwendungsnachweis vorzulegen. Aus 
diesem hat sich zu ergeben, dass das 
Projekt durchgeführt wurde, die Ge-
samtkosten des Projekts und deren Fi-
nanzierung. Bei der Förderung von Be-
schaffungsprojekten ist die Vorlage ei-
ner Rechnungsablichtung, die als Emp-
fänger der Leistung den Projektträger 
ausweist, ausreichend. 

 Erneute Förderungen eines Projektträ-
gers kommen erst in Betracht, wenn     
über abgeschlossene Projekte ein den 
Anforderungen entsprechender Verwen-
dungsnachweis vorliegt. 

 
 
 
 
D. Bekanntmachungen anderer  
 kirchlicher Körperschaften 
     
 
 

Gesamtvertrag 
zwischen der  

Evangelischen Kirche in Deutschland  
und der  

VG Musikedition 
vom 18./26. März 2003 

 
 Die Evangelische Kirche in Deutschland 
und die Verwertungsgesellschaft zur Wahr-
nehmung von Nutzungsrechten an Editionen 
von Musikwerken (VG Musikedition) haben 
unter dem 18./26. März 2003 den als Anlage 
beigefügten neuen Gesamtvertrag über die 
Verwertung urheberrechtlicher Nutzungsrechte 
im Rahmen der §§ 70 und 71 abgeschlossen. 
Der Vertrag ersetzt den Gesamtvertrag zwi-
schen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der Interessengemeinschaft Musik-
wissenschaftlicher Herausgeber und Verleger 
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(IMHV) vom 31. Oktober/18. November 1974 
(Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 14 S. 211). 
 
L e e r,  den 1. September 2003  
 
 

Der Synodalrat 
 
 

P a  g e n s t e c h e r  
 
 

Anlage  
 
 

Gesamtvertrag 
zwischen der 

Evangelischen Kirche in Deutschland 
und der 

VG Musikedition 
vom 18. März/26. März 2003  

 
 

Gesamtvertrag 
 
zwischen der 
 

VG Musikedition, 
- Verwertungsgesellschaft zur Wahrnehmung von 
Nutzungsrechten an Editionen von Musikwerken, 
rechtsfähiger Verein kraft staatlicher Verleihung - 

Königstor 1 a 
34117 Kassel 

 
vertreten durch ihren Präsidenten und ihren Ge-
schäftsführer 
 
- nachstehend als »VG Musikedition« bezeichnet - 
 
 
und der 
 

Evangelischen Kirche in Deutschland 
Herrenhäuser Str. 12 

30419 Hannover 
 

vertreten durch den Präsidenten des Kirchenamtes 
 

- nachstehend als »EKD« bezeichnet -  
 

über die Verwertung urheberrechtlicher Nut-
zungsrechte im Rahmen der §§ 70 und 71 Ur-
heberrechtsgesetz: 

 
§ 1 

Nutzungseinwilligung 
 

 (1) Die VG Musikedition erteilt 
 
  a) der EKD, den Gliedkirchen der EKD, 

ihren Untergliederungen und den Kir-
chengemeinden, sowie deren Institu-
tionen, Einrichtungen und Vereinigun-
gen, insbesondere diejenigen, die in 
der »Liste der Berechtigten« geführt 
werden, 

 
  b) den Mitgliedern der der Zentralstelle 

für Evangelische Kirchenmusik ange-
schlossenen Organisationen, nämlich 

 
   dem Verband evangelischer Kirchen-

musiker Deutschlands,  
 
   dem Verband evangelischer Kirchen-

chöre Deutschlands und 
 
   dem Posaunenwerk der evangeli-

schen Kirche in Deutschland 
 
  c) den Bild- und Tonstellen der EKD und 

ihrer Gliedkirchen 
 
  d) der Selbständigen Evangelisch-

Lutherischen Kirche (SELK) 
 
 die Einwilligung zur öffentlichen Aufführung 
des jeweils ihrer Verwaltung unterstehenden 
Werkrepertoires, das dem Schutz der §§ 70 
und 71 Urheberrechtsgesetz unterliegt, nach 
Maßgabe dieses Vertrages. 
 
 (2) Die Nutzungseinwilligung schließt die 
Berechtigung zur Aufnahme der Musikdarbie-
tung auf Bild- oder Tonträger, zur mechani-
schen und digitalen Vervielfältigung, Verbrei-
tung und Wiedergabe für nicht kommerzielle 
Zwecke ein. 
 
 (3) Die Nutzungseinwilligung ist an Dritte 
nicht übertragbar. 
 

§ 2 
Vergütung 

 
 (1) Die EKD zahlt als jährliche Vergütung für 
die nach § 1 erteilte Einwilligung mit Fälligkeit 
jeweils zum 1. August eines Jahres 
 
 für die Kalenderjahre 2003 bis 2007  ein-

schließlich 
 € 20.000,- (in Worten: zwanzigtausend Euro) 
 
 für das Kalenderjahr 2008  
 € 21.000,- (in Worten: einundzwanzigtau-

send Euro) 
 
 für die Kalenderjahre 2009 und 2010 je 
 € 21.500,- (in Worten: einundzwanzigtau-

sendfünfhundert Euro) 
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zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils bei Fäl-
ligkeit gesetzlich festgelegten Höhe. 
 
 (2) Die Vergütung wird für das Jahr 2011 
neu bestimmt, wenn sich der Preisindex für die 
Gesamtlebenshaltung aller privaten Haushalte 
seit Inkrafttreten dieses Vertrages um mehr als 
zehn Punkte nach oben oder unten geändert 
hat. Die Parteien sind in diesem Fall verpflich-
tet, die Vergütung nach billigem Ermessen neu 
festzusetzen. 

 
§ 3 

Sachlicher Geltungsbereich 
 

 Durch die Zahlung des Pauschalbetrages 
nach § 2 sind abgegolten: 
 
a) Musikaufführungen in Gottesdiensten, got-

tesdienstähnlichen Veranstaltungen und bei 
kirchlichen Feiern, 

 
b) Konzertveranstaltungen und Musikauffüh-

rungen bei kirchlichen Veranstaltungen, un-
abhängig von der Entrichtung eines Ein-
trittspreises, wie z.B. Gemeindeabende, 
Gemeindefeste, regionale oder überregiona-
le Kirchentage, Jugendveranstaltungen und 
ähnliche, die die nach diesem Vertrag Be-
rechtigten als alleinige Veranstalter im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung 
durchführen oder die gemeinsam mit den 
aus dem Pauschalvertrag der katholischen 
Kirche Berechtigten durchgeführt werden, 

 
c) Musikwiedergaben im Rahmen kirchlicher 

Arbeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 
Schlussbestimmung 

 
 Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. Sie kann erstmals zum 31. 
Dezember 2010 mit einer Frist von sechs Mo-
naten zum Ende eines Kalenderjahres schrift-
lich gekündigt werden.  
 
 
E. Zur Besetzung freigegebene  
 Pfarrstellen 
 
 
F. Personalnachrichten 
 
  Ordiniert und in den Pfarrdienst der Ev.-
ref. Kirchengemeinde O s n a b r ü c k wurde 
eingeführt: 
 

Pastor  
Steffen T u s c h l i n g 
am 21. September 2003  
in Osnabrück 
 
 

 Bestandene Theologische Prüfung am 26.  
September 2003  
 
2. Examen: 
 

Kerstin M i e g e , Borssum  
 
 

G. Allgemeine Bekanntmachungen/ 
 Hinweise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Evangelisch-reformierte Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) 


